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RS OGH 1985/1/24 3N514/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1985

Norm

ZPO §6a

ZPO §84 Abs2

ZPO §84 Abs3

Rechtssatz

Diese Bestimmungen gehen von der Voraussetzung, daß eine Sanierung der bisher mangelhaften Prozeßhandlung

zumindest theoretisch möglich erscheint (hier: Bekämpfung von Entscheidungen des letzten Instanz immer wieder von

neuen mit Wiederholung von schon bisher benützten Formulierungen).
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